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24/BL 
 
Landkreis Ebersberg 14. Wahlperiode 2014-2020 
Kreis- und Strategieausschuss Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses mit 

öffentlichem und nichtöffentlichem Teil 
 

Sitzung 
Montag, 27.04.2020, um 14:00 Uhr 

im Kreissparkassensaal Ebersberg 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 
TOP 1  Feststellung der Beschlussfähigkeit und Einwände zur Niederschrift der 

vorausgehenden Sitzung 
      

 
TOP 2  Bürgerinnen und Bürger fragen 
      

 
TOP 3  Haushalt 2019; Bericht über das Jahresergebnis 2019 des Teilbudgets des Kreis- 

und Strategieausschusses, des ULV-Ausschusses und des LSV-Ausschusses 
      

 
TOP 4  Haushalt 2019; Über- und außerplanmäßigen Genehmigungen von Teilbudgets der 

Fachausschüsse 
      

 
TOP 5  Landkreishaushalt; Jahresabschluss 2019 und Ergebnisverwendung 
      

 
TOP 6  Auswirkungen der Corona-Krise auf die Haushalte des Landkreises; Antrag der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.04.2020 
      

 
TOP 7  Bekanntgabe von Eilentscheidungen 
      

 
TOP 8  Informationen und Bekanntgaben 
      

 
TOP 9  Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung 
      

 
TOP 10  Anfragen 
      

 
EAPL.0.14 
 

********************************************************************************* 
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25/AL1 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
Allgemeinverfügung zur Anordnung der Absonderung in häuslicher Quarantäne für SARS-
CoV-2 - infizierte Personen sowie Kontaktpersonen der Kategorie I (höheres Infektionsrisiko) 
sowie Zugangsbeschränkung in der Gemeinschaftsunterkunft Grub, Senator-Gerauer-Straße 
100, 85586 Poing 
 
Das Landratsamt Ebersberg erlässt auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 S. 1 und § 30 Abs. 1 S. 2 des 
Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverordnung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 
3 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

I. Für die Gemeinschaftsunterkunft Grub, Senator-Gerauer-Straße 100, 85586 Poing, wird eine 
Zugangsbeschränkung angeordnet. Ein Zutritt bzw. ein Aufenthalt in der Unterkunft ist nur 
zulässig für berechtigte Bewohner/Bewohnerinnen, für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bzw. 
Beschäftigte sowie für Dritte, die einen triftigen Grund für das Betreten bzw. den Aufenthalt 
haben (z.B. medizinisches Personal, Behördenvertreter, Polizei). 

 
II.  Für die Bewohner/Bewohnerinnen (nachfolgend: Personen) der in Ziffer I. genannten 

Gemeinschaftseinrichtung in Grub (Adresse) gelten folgende Regelungen:  
 

1. Personen, die bestätigt mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert sind: 
 
a. Für Personen, bei denen die Infizierung mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 
nachgewiesen ist und die unter Krankheitssymptomen leiden, wird die häusliche 
Absonderung mit Beobachtung bis zu dem Zeitpunkt angeordnet, an dem der 
Symptombeginn mindestens 14 Tage zurückliegt und seit mindestens 48 Stunden 
Symptomfreiheit bezogen auf die akute COVID-19-Erkrankung besteht. 
 
b. Für Personen, bei denen die Infizierung mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 
nachgewiesen ist und die nicht unter Krankheitssymptomen leiden, wird die häusliche 
Absonderung mit Beobachtung bis zu dem Zeitpunkt angeordnet, an dem die Feststellung der 
Infizierung mindestens 14 Tage zurückliegt und bisher keine Krankheitssymptome aufgetreten 
sind, die im Zusammenhang mit einer Erkrankung mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 
stehen können, insbesondere das Auftreten von Atemwegssymptomatik, Fieber, 
Gliederschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, Erbrechen, Brustschmerzen oder 
Rückenschmerzen. 
 
c. Die Personen nach Ziffer II. 1. Buchst. a und b haben dem Gesundheitsamt Ebersberg 
über alle Ihren Gesundheitszustand betreffenden Umstände Auskunft zu geben und alle zum 
Zwecke der Feststellung des Coronavirus (SARS-CoV-2) durchzuführenden Untersuchungen 
Ihrer Person zu dulden und hierfür den Anordnungen des Gesundheitsamts Ebersberg Folge 
zu leisten.  
 
d. Die Personen nach Ziffer II. 1. Buchst. a und b haben während des Zeitraums der 
Absonderung zweimal täglich Ihre Körpertemperatur zu messen und schriftlich zu 
dokumentieren (Tagebuch) sowie auf Krankheitssymptome, die im Zusammenhang mit einer 
Erkrankung mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) stehen können, insbesondere das Auftreten 
von Atemwegssymptomatik, Fieber, Gliederschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, 
Erbrechen, Brustschmerzen oder Rückenschmerzen, zu achten.  
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e. Sollte bei den Personen nach Ziffer II. 1. Buchst. b während der häuslichen Absonderung 
eines der in Ziffer II. 1. Buchst. b und d genannten Krankheitssymptome auftreten, ist dies 
unverzüglich dem Gesundheitsamt Ebersberg mitzuteilen. Das Gesundheitsamt entscheidet 
dann, welche weiteren Anordnungen notwendig sind. 

 
f. Nicht notwendige Kontakte zu anderen Personen sind zu unterlassen. 

 
2. Personen, die als Kontaktpersonen der Kategorie I (höheres Infektionsrisiko) 
ermittelt wurden: 

 
a. Für Personen, die durch das Gesundheitsamt Ebersberg nach den Kriterien des Robert-
Koch-Instituts als Kontaktpersonen der Kategorie I (höheres Infektionsrisiko) ermittelt wurden, 
wird für einen Zeitraum von 14 Tagen, beginnend mit dem Tag des letzten Kontakts zu einem 
bestätigten SARS-CoV-2-Infizierten die häusliche Absonderung mit Beobachtung angeordnet. 

 
b. Den Personen nach Ziffer II. 2 Buchst. a wird aufgegeben, zweimal täglich Ihre 
Körpertemperatur zu messen und schriftlich zu dokumentieren sowie auf 
Krankheitssymptome, insbesondere das Auftreten von Atemwegssymptomatik, Fieber, 
Gliederschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, Erbrechen, Brustschmerzen oder 
Rückenschmerzen zu achten. 
  
c. Nicht notwendige Kontakte zu anderen Personen sind zu unterlassen. Kontakte innerhalb 
der häuslichen Gemeinschaft sind zu minimieren. 
 
d. Sollte während der häuslichen Absonderung nach Ziffer II. 2. Buchst. a eines der in Buchst. 
b genannten Krankheitssymptome bei einer Person nach Ziffer II. 2. Buchst. a auftreten, ist 
diese verpflichtet, dies umgehend dem Gesundheitsamt Ebersberg mitzuteilen. Das 
Gesundheitsamt entscheidet, welche weiteren Anordnungen dann notwendig sind. 
 
e.  Die Personen nach Ziffer II. 2. Buchst. a haben dem Gesundheitsamt Ebersberg über alle 
Ihren Gesundheitszustand betreffenden Umstände Auskunft zu geben und alle zum Zwecke 
der Feststellung des Coronavirus (SARS-CoV-2) durchzuführenden Untersuchungen Ihrer 
Person zu dulden und hierfür den Anordnungen des Gesundheitsamts Ebersberg Folge zu 
leisten. 
 
3. Für den Zeitraum der häuslichen Absonderung nach Ziffer II. 1. (mit dem 
Coronavirus (SARS-CoV-2) nachweislich infizierte Personen) gilt Folgendes: 
 
a. Während dieser Zeit darf die Gemeinschaftsunterkunft nicht verlassen werden. Ein 
Aufenthalt darf ausschließlich in dem jeweiligen eigenen Zimmer/ Appartement bzw. 
Sanitärraum erfolgen. 
Nach Möglichkeit hat eine Unterbringung/ein Aufenthalt in einem gesonderten Gebäudeteil zu 
erfolgen. Insbesondere soll ein eigener Sanitärraum zugewiesen und genutzt werden. 
Das Essen ist jeweils auf dem eigenen Zimmer bzw. Appartement einzunehmen. 

 
b. Generell hat eine räumliche Trennung der Personen nach Ziffer II. 1. (infizierte Personen) 
von Personen nach Ziffer II. 2. (nicht infizierte Personen) zu erfolgen. 
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c. Es sind folgende Hygieneregeln zu beachten: 
- Die Hände sollen regelmäßig gründlich mit Wasser und Seife gewaschen werden. Das 
Berühren von Augen, Nase und Mund ist zu vermeiden. 
- Hustenetikette ist einzuhalten: Beim Husten und Niesen ist auf Abstand zu anderen 
Personen zu achten. Es sollte die Armbeuge vor Mund und Nase gehalten oder ein 
Taschentuch benutzt werden, das sofort entsorgt wird. 
- Auf ausreichendes Lüften ist zu achten. 

 
d. Bei notwendiger ärztlicher Betreuung hat vorab telefonisch eine Information der Arztpraxis 
bzw. KVB (Tel: 116 117) bzw. des Notarztes über den Sachverhalt zu erfolgen. 
 
4. Für den Zeitraum der häuslichen Absonderung nach Ziffer II. 2. (Kontaktpersonen 
der Kategorie I (höheres Infektionsrisiko) gilt Folgendes: 

 
a. Während dieser Zeit darf die Gemeinschaftsunterkunft nicht verlassen werden. Ein 
Aufenthalt im Außenbereich der Unterkunft ist gestattet.  

 
b. Generell hat eine räumliche Trennung der Personen nach Ziffer II. 1. (infizierte Personen) 
von Personen nach Ziffer II. 2. (nicht infizierte Personen) zu erfolgen. 

 
c. Es sind folgende Hygieneregeln zu beachten: 
- Es sollte keine gleichzeitige Essensaufnahme mit anderen Personen außerhalb der 
Zimmergemeinschaft in den Gemeinschaftsräumen erfolgen. 
- Es sollte keine Nutzung der Duschen, Gemeinschaftsflächen und Außenbereiche zur selben 
Zeit mit Personen außerhalb der Zimmergemeinschaft erfolgen. 
- Die Hände sollen regelmäßig gründlich mit Wasser und Seife gewaschen werden. Das 
Berühren von Augen, Nase und Mund ist zu vermeiden. 
- Hustenetikette ist einzuhalten: Beim Husten und Niesen ist auf Abstand zu anderen 
Personen zu achten. Es sollte die Armbeuge vor Mund und Nase gehalten oder ein 
Taschentuch benutzt werden, das sofort entsorgt wird. 
- Auf ausreichendes Lüften ist zu achten. 

  
d. Bei notwendiger, ärztlicher Betreuung hat vorab telefonisch eine Information der Arztpraxis 
bzw. KV B (Tel: 116 117) bzw. des Notarztes über den Sachverhalt zu erfolgen. 

 
III.  Für die Leitung der der Gemeinschaftseinrichtung gilt Folgendes: 
 

1. Die Leitung der der Gemeinschaftseinrichtung bzw. ein von dieser Beauftragter hat die 
Einhaltung der Maßnahmen gem. Ziffern I bis II dieser Allgemeinverfügung zu überwachen 
und den Inhalt dieser Allgemeinverfügung den Betroffenen in geeigneter Weise bekannt zu 
geben und auszuhängen.  
 
2. Der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung hat die schnellstmögliche Abverlegung der 
Bewohner der unter Ziffer I dieser Allgemeinverfügung genannten Unterkunft, die sich 
nachweislich mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert haben, zu veranlassen. Sie hat 
dem Gesundheitsamt Ebersberg den neuen Aufenthaltsort dieser Personen mitzuteilen.  

 
IV.  Diese Allgemeinverfügung tritt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft. Sie  

gilt bis einschließlich 29.04.2020. 
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G r ü n d e: 
 

I. 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet, so dass die WHO 
am 11.03.2020 das Ausbruchsgeschehen als Pandemie bewertet hat. Die Erkrankung ist sehr 
infektiös. Es besteht bayernweit, deutschlandweit und weltweit eine sehr dynamische und ernst zu 
nehmende Situation mit starker Zunahme der Fallzahlen innerhalb weniger Tage auch in der Region 
Ebersberg. Inzwischen werden aus der Region Ebersberg vermehrt Erkrankungsfälle (COVID-19) 
gemeldet. Insbesondere ältere Menschen und solche mit vorbestehenden Grunderkrankungen sind 
von schweren Krankheitsverläufen betroffen und können an der Krankheit sterben. 
Da weder eine Impfung in den nächsten Monaten, noch derzeit eine spezifische Therapie zur 
Verfügung stehen, müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung zu verlangsamen, 
damit die Belastung für das Gesundheitswesen reduziert und die medizinisch Versorgung 
sichergestellt werden kann. 
In der Gemeinschaftsunterkunft in der Adresse Grub sind derzeit 118 Personen in 5 Wohncontainern 
untergebracht. Am 08.04.2020 lag das positive Ergebnis eines Bewohners bzgl. SARS-CoV-19 vor. 
Am 15.04.2020 wurden weitere 15 positive Fälle bekannt. Laut Auskunft des Einrichtungsleiters der 
Gemeinschaftsunterkunft ist eine Eingrenzung und Benennung der Kontaktpersonen zu den bekannt 
gewordenen Erkrankungsfällen daher nicht möglich. Auch werden Gemeinschaftsküchen und 
Gemeinschaftssanitärräume benutzt. 
Deshalb sind nach Einschätzung des Gesundheitsamtes am Landratsamt Ebersberg alle Bewohner 
als Kontaktpersonen der Kategorie 1 (KP1) zu den bestätigten Infektions-Fällen einzustufen. Bei 
diesen wird nach den Vorgaben des Robert-Koch- Institutes bis zum 14. Tag nach dem 
letztmöglichen infektiösen Kontakt mit dem bestätigten SARS-CoV-19-Infizierten eine häusliche 
Absonderung (Quarantäne) angeordnet. 
Um die Quarantänemaßnahmen so kurzfristig wie möglich halten zu können, sind die positiv 
getesteten Fälle innerhalb der Einrichtung nach Einschätzung des Gesundheitsamtes strikt zu 
separieren. 
 

II. 
Das Landratsamt Ebersberg ist zum Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich nach § 65 der 
Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und örtlich nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 3a Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) zuständig. 
 
Rechtsgrundlage für die Ziffern I bis III dieser Allgemeinverfügung sind § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG und § 
28 Abs. 1 i.V.m. § 30 IfSG. 
Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, 
insbesondere die in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden, soweit und solange es zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.  
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG, der sich in 
der Region derzeit stark verbreitet. 
Sinn und Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist nach § 1 Abs. 1 IfSG, übertragbare Krankheiten 
beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und Ihre Weiterverbreitung zu 
verhindern. 
 
Zu I. 
Die Anordnung einer Zugangsbeschränkung beruht auf § 28 Abs. 1 Satz 1 HS. 2 IfSG.  Wenn es zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist, kann die zuständige 
Behörde insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter 
bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder 
nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten.  
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Die Anordnung einer Zugangsbeschränkung dient dazu, eine weitere Übertragung von SARS-CoV-2 
innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft und auch nach außen zu verhindern und damit das Risiko 
von großen und/oder schwer verlaufenden Ausbrüchen zu minimieren. 
 
Zu II. 1. und 3. 
Personen, die sich nachweisbar mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) und damit mit einer 
übertragbaren Krankheit i.S.d. § 2 Nr. 3 IfSG infiziert haben, sind, sind nach derzeitigem fachlichen 
Kenntnisstand ansteckend, solange dieses labordiagnostisch nachweisbar bleibt. Somit stellen diese 
Erkrankten eine Gefahr für den Aufbau von neuen Infektketten und damit für die Weiterverbreitung 
des Coronavirus dar.  
Durch die leichte Übertragbarkeit von Coronavirus (SARS-CoV-2) ist die Gesundheit der 
Allgemeinheit in erheblichem Maße gefährdet, das Gesundheitsamt hat deshalb die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten, gemäß § 28 Abs. 1 Satz 
1 IfSG zu treffen. 
Der anzuordnende Zeitraum für notwendige Schutzmaßnahmen bestimmt sich gemäß § 28 Abs. 1 
Satz 1 IfSG danach, wie lange diese für die Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 
erforderlich sind. 
Um eine weitere Verbreitung der ansteckenden Krankheit zu verhindern, werden die infizierten 
Personen erst nach dem Vorliegen der in Nr. II 1 a und b genannten Voraussetzungen wieder aus 
der häuslichen Absonderung entlassen. Hierbei handelt es sich um notwendige Schutzmaßnahmen 
nach den §§ 29 Abs. 1 und 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG. 
Darüber hinaus sind die weiteren Schutzmaßnahmen nach den Nr. II 1 c bis f dieses Bescheides 
notwendig, um die Fortdauer der Eigenschaft als Ausscheider i.S.d. § 2 Nr. 6 IfSG zweifelsfrei zu 
klären und eine Weiterverbreitung des hochansteckenden Erregers zu verhindern. Diese stellen 
notwendige Schutzmaßnahmen nach § 29 Abs. 2 Satz 1 IfSG dar. 
 
Zu II. 2. und 4. 
Werden Krankheitsverdächtige oder Ansteckungsverdächtige festgestellt, trifft die zuständige 
Behörde gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in 
den §§ 29 bis 31 IfSG genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Nach § 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann bei 
Krankheitsverdächtigen oder Ansteckungsverdächtigen angeordnet werden, dass sie in einem 
geeigneten Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise abgesondert werden. 
Personen, die eine Kontaktperson der Kategorie I (höheres Infektionsrisiko) nach den Richtlinien des 
Robert-Koch-Instituts bei einer ansteckenden Krankheit sind, sind somit Krankheitsverdächtiger bzw. 
Ansteckungsverdächtiger im Sinne des IfSG. Das Coronavirus (SARS-CoV-2) ist eine übertragbare 
Krankheit i. S.d. § 2 Nr. 3 IfSG.  
Durch die leichte Übertragbarkeit von Coronavirus (SARS-CoV-2) ist die Gesundheit der 
Allgemeinheit in erheblichem Maße gefährdet, das Gesundheitsamt hat deshalb die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten, gemäß § 28 Abs. 1 Satz 
1 IfSG zu treffen. 
Der anzuordnende Zeitraum für notwendige Schutzmaßnahmen bestimmt sich gemäß § 28 Abs. 1 
Satz 1 IfSG danach, wie lange diese für die Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 
erforderlich sind. 
Um eine weitere Verbreitung der ansteckenden Krankheit zu verhindern, wird für einen Zeitraum von 
14 Tagen, beginnend mit dem Tag des letzten Kontakts zu einem bestätigten SARS-CoV-2-
Infizierten, die häusliche Absonderung mit Beobachtung angeordnet (vgl. Nr. II 2 a). 
Hierbei handelt es sich um notwendige Schutzmaßnahmen nach den §§ 29 Abs. 1 und 30 Abs. 1 
Satz 2 IfSG. 
Darüber hinaus sind die weiteren Schutzmaßnahmen nach den Nr. II. 2.b bis e dieses Bescheides 
notwendig, um eine Weiterverbreitung des hochansteckenden Erregers zu verhindern. Diese stellen 
notwendige Schutzmaßnahmen nach § 29 Abs. 2 Satz 1 IfSG dar. 
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Die Auswahl der notwendigen Schutzmaßnahmen erfolgt(e) jeweils in Ausübung pflichtgemäßen 
Ermessens unter Beachtung des in § 1 Abs. 1 IfSG definierten Zwecks. 
Die angeordneten Maßnahmen sind geeignet und erforderlich; weniger einschneidende Maßnahmen 
als die in dieser Allgemeinverfügung genannten Maßnahmen hätten nicht den gewünschten Erfolg 
versprochen. Zudem wäre eine Einhaltung milderer Maßnahmen aufgrund der baulichen und 
organisatorischen Gegebenheiten der Unterkunft nicht kontrollierbar. Die Maßnahmen entsprechen 
inhaltlich dem Leitfaden der Regierung von Oberbayern für das Management von COVID-19-Fällen, 
Kontaktpersonen I in Asyl-Gemeinschaftsunterkünften vom 03.04.2020 genannten Vorkehrungen, 
also insbesondere eine Absonderung der bestätigt infizierten Bewohner, räumliche Abtrennung von 
Bewohnern mit erhöhter Gefahr eines schwereren Verlaufs der Krankheit (ältere und vorerkrankte 
Personen) ggf. auch in außerhalb gelegenen Räumlichkeiten und strikte Beachtung der jeweils 
gültigen staatlichen Allgemeinverfügungen zur Kontaktminimierung, sind aber als bloße Empfehlung 
nicht allein geeignet, eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Insofern sind im 
vorliegenden Fall entsprechende Anordnungen erforderlich. Angesichts der Verbreitungsgefahren, 
die vom neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) und der daraus resultierenden Erkrankung COVID 
19 ausgehen, muss das Interesse der Bewohner an ungehinderter Aufrechterhaltung ihrer 
Bewegungsfreiheit zurücktreten gegenüber Belangen des Infektionsschutzes. Zu berücksichtigen ist, 
dass die Maßnahmen gerade auch dem Schutz der Bewohner vor einer weiteren Ausbreitung des 
Coronavirus in der Einrichtung dienen. Zwar schränken die angeordneten Maßgaben angesichts der 
ohnehin beengten Wohnverhältnisse in einer Flüchtlingsunterkunft die persönliche Lebensführung 
erheblich ein, andererseits sind sie auch erforderlich, um den gerade in einer 
Gemeinschaftsunterkunft erhöhten Infektionsrisiken wirksam entgegentreten zu können. 
In Anbetracht der Lebensgefährlichkeit und leichten Übertragbarkeit von Coronavirus (SARS-CoV-2) 
hat hier das Grundrecht der Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) hinter dem Recht 
auf körperliche Unversehrtheit der Allgemeinheit zurückzustehen. 
Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 IfSG sind gem. § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sindkraft 
Gesetzes sofort vollziehbar; eine Klage dagegen hat deshalb keine aufschiebende Wirkung. 

Hinweis: 
Bei Zuwiderhandlung gegen die Anordnung in Nr. II 1 a und b sowie Nr. II 2 a wird das 
Gesundheitsamt des Landratsamts Ebersberg gemäß § 30 Abs. 2 IfSG die zwangsweise 
Absonderung in einem geeigneten Krankenhaus beim zuständigen Amtsgericht beantragen.  
Eine Zuwiderhandlung gegen Anordnungen nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG ist gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 
6 IfSG bußgeldbewehrt und kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Unter 
den Voraussetzungen von § 74 IfSG ist die Zuwiderhandlung zudem strafbewehrt. 
 
 
 
 

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München,  
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
  

• [Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Brigitte Keller 
Vertreterin des Landrats im Amt 
Leitung Führungsgruppe Katastrophenschutz 
 
 

********************************************************************************* 
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Datum 15.04.2020 
 

Wahlleiter Wenzel 
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